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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- BIS ZWEIMAL 47. JAHRGANG / NUMMER 13 / 25. SEPTEMBER 1953

Zürcherischer Kantonaler
Lehrerverein

Zürich, den 4. September 1953-

An die
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich,
Zürich
zuhanden des Erziehungsrates.

Sehr geehrter Herr Erziehungsdirektor!
Sehr geehrte Herren Erziehungsräte!

Nachdem der Regierungsrat vom Kantonsrat den Auf-
trag erhalten hatte, durch eine Teilrevision der Volks-
schulgesetzgebung die O&errfa/e vor-
zubereiten, erhob sich die Frage, wie dieses von allen Sei-

ten als besonders dringlich anerkannte Postulat möglichst
bald und möglichst gut verwirklicht werden könnte.

Die Lehrerschaft des Kantons Zürich, der es seit jeher
ernste Verpflichtung ist, am Ausbau unserer Volksschule
mitzuarbeiten, wird in ihrer Gesamtheit mit Vorteil erst
Stellung beziehen, wenn ein fertiger Entwurf des Erzie-
hungsrates vorliegt; doch hat sich der Vorstand des ZKLV
sofort darum bemüht, die neue Situation auf möglichst
breiter Basis abzuklären und eine Diskussionsgrundlage
zu schaffen, welche sowohl die Einwände gegen den zu-
rückgewiesenen Gesetzesentwurf als auch die Erfahrungen
mit den «Versuchsklassen» angemessen berücksichtigt.

Nach eingehenden Vorbesprechungen, zu denen der
Vorstand des ZKLV die Vorstände der unmittelbar inter-
essierten und fachlich zuständigsten kantonalen Konferen-
zen der Oberstufenlehrer und der Sekundarlehrer, dann

der Realstufenlehrer einlud, hat die schon seit vielen Jah-
ren wirkende Kommission des ZKLV zur Vorberatung
der Revision der Volksschulgesetzgebung zu allen aufge-
worfenen Fragen Stellung genommen. Wir erinnern dar-

an, dass dieser Kommission angehören:

a) die Präsidenten
der Kant. Elementarlehrerkonferenz
der Kant. Reallehrerkonferenz
der Kant. Oberstufenkonferenz
der Kant. Sekundarlehrerkonferenz
der Sektion Zürich des Schweiz. Lehrerinnenvereins

b) die Vorstände
der Kantonalen Schulsynode
des Zürcherischen Kantonalen Lehrervereins.

Heute sind wir nun in der Lage, Ihnen in einer ersten
Reihe von Vorschlägen darzulegen, welche Grundsätze
und allgemeine Richtlinien unseres Erachtens bei einer
Teilrevision der Volksschulgesetzgebung befolgt werden
sollten.

Wir empfehlen diese Vorschläge Ihrer geschätzten
Aufmerksamkeit und möchten im übrigen besonders be-

tonen, dass wir uns Ihnen für jede Mitarbeit gerne zur
Verfügung stellen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
für die Kommission des ZKLV
zur Vorberatung der Revision
der Volksschulgesetzgebung

Der Präsident des ZKLV: /.
Der Aktuar des ZKLV: £. TFezKzwd««.

Grundsätze und allgemeine Richtlinien für eine Teilrevision der Volksschulgesetzgebung

Um jedem Missverständnis vorzubeugen, sei ausdrücklich
festgehalten, dass keine die kantonalen Stufenkonferenzen oder
gar die Gesamtheit der zürcherischen Volksschullehrerschaft ir-
gendwie bindenden Beschlüsse gefasst worden sind. Für die
nachfolgenden Vorschläge zeichnen die Mitglieder der Spezial-
kommission des ZKLV, wobei auch die angeführten Vorbehalte
zu berücksichtigen sind. — Diese Vorschläge stehen zur Dis-
kussion.

I. Ditaer tfer

8 Jahre obligatorisch; 9- Jahr fakultativ für den Schü-
1er, jedoch obligatorisch für die Gemeinde.

Wenn auch viele gute Gründe für die allgemeine Ein-
führung des 9- obligatorischen Schuljahres sprechen, so
darf anderseits doch nicht übersehen werden, dass auch

triftige und achtenswerte Gründe dagegen angeführt wer-
den können.

Wichtig erscheint uns heute vor allem, eine Vermitt-
lungslösung vorzuschlagen, die wir darin sehen, dass

iie/re ScM/er, also nicht nur dem Sekundarschüler, die

Möglichkeit geboten werde, ein 9- Schuljahr (freiwillig)
zu absolvieren, und dass deshalb die ganze Oberstufe der
Volksschule entsprechend ausgebaut werde.

3 Schultypen: Sekundärschule (weiterhin 1.—3. Kl.),
Realschule («Werkschule», 1.—3. Kl.),
Abschluss-Schule (1. und 2. Kl.).

Währenddem für die «normalbegabten» Schüler des

1.—6. Schuljahres et» Schultypus, die Primarschule —
eingeteilt in Unterstufe und Realstufe oder Mittelstufe —,
als ausreichend betrachtet wird, kann man im 7.—9- Schul-

jähr, in der Oberstufe der Volksschule, den einzelnen
Schülern sicher nur dann gerecht werden, wenn ferrrÄze-

zur Verfügung stehen. Diese verschieden

gearteten Schultypen sind unter sich absolut gleichwertig,
sofern sie, wie etwa ausserhalb der Volksschule das Gym-
nasium, ihre besondere Aufgabe richtig erfüllen können.

Diese Gleichwertigkeit sollte auch darin zum Aus-
druck kommen, dass die g/eLAe ScÄzz/Rf/ege für alle Ab-
teilungen der Oberstufe zuständig ist; gegebenenfalls
müssten sie einer besondern Oberstufen-Schulpflege un-
terstellt werden.

Weitere Querverbindungen sollen auch geschaffen
werden durch g/ez'cAe« 5Vf>zz/orr, gezzzezzzuzwze Scfw/fwatrer
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und gewzerâjvraze« t/ttZerrzVÄZ z» geezgweZe» Fächer«, wie
z. B. Turnen und Gesang.

Die Nawewge^ÄWg ist nicht einfach: Einerseits sollten
traditionsgebundene Bezeichnungen mit altbekanntem Be-
griffsinhalt nicht preisgegeben, anderseits aber müssen

Benennungen gewählt werden, die auch ohne besondere
historische Kenntnisse verständlich bleiben. — Bisher war
die Sekundärschule der einzige Schultypus, der innerhalb
der Volksschule über die Primarschule hinausführte. Da
sie nicht grundlegend verändert zu werden braucht und
auch ihre bisherigen Aufgaben beibehalten soll, erschiene
es uns am einfachsten und vernünftigsten, 4er Se£»«4iZf-
tc/ja/e z'Fre» Nrf»ze» za èe/acre«. Dies würde auch ermög-
liehen, dass die Bezeichnung «Fed/tc/ja/e» anstatt «Werk-
schule» dem Schultypus zugesprochen würde, der seinen
Schülern ja nicht einfach das «Werchen» beibringen will
und auch nicht mit industriellen Werk-Schulen verwech-
seit werden soll.

Zwei Vorbehalte: 1. Der Präsident der Oberstufen-
konferenz behält die Stellungnahme seiner Konferenz vor,
die auf «Werkschule» festgelegt ist. — 2. Der Präsident
der Reallehrerkonferenz muss ebenfalls mit seinen Kol-
legen, den 4.—6.-Klass-Lehrern, Rücksprache nehmen, be-

vor er sich zur neuen Verwendung des Namens «Real-
lehrer» verbindlich äussern kann.

Ferner wird grosses Gewicht darauf gelegt, dass neben
den beiden andern Schultypen eine AèjcÂ/axt-i'c/ja/e be-
stehe und nicht lediglich Abschlussklassen, womit auch
hier der Gleichwertigkeit Ausdruck verliehen werden soll.
In den Bereich der Abschluss-Schule (2. Klasse) wäre auch
das in der Stadt Zürich nun definitiv eingeführte «Werk-
jähr» einzufügen.

Die von der Kommission fast einstimmig gewählte
Dachbezeichnung «Oberstufe der Volksschule» kann den
Vertreter der Oberstufenlehrer nicht befriedigen. Er würde
dagegen die von seiner Konferenz seinerzeit schon ein-
mal vorgeschlagene, jede Wertung vermeidende Neuprä-
gung «Kre/rtcF»/«?» angelegentlich empfehlen.

3. Z»/ez/zz»g 4er Se£»/er «z 4z'e verjCi&ze4e«e# A£/e*/zz»ge»
4er 0&er.rte/e

a) Die 52i>ez4zz7zg 4er 5cÂ»/er «<zcF zFrer .fc/>z4/jcFe«
Lezr/««g.f/(ZÄzg£ezZ ist das einzige Prinzip, das sowohl
dem Tüchtigern wie dem Schwächern eine möglichst gute
Ausbildung gewährleisten kann. Die Leistungsfähigkeit
ist weder ein «Klassenmerkmal» noch ein intellektualisti-
sches Postulat, sondern der Ausdruck des Zusammenwir-
kens der verschiedensten Geisteskräfte. Im Interesse der
verschiedenen Schultypen, das heisst im Interesse der ver-
schiedenartigen Schüler kommt man nun aber um das Zu-
geständnis nicht herum, dass ein geistiges Gefälle einfach
da ist und berücksichtigt werden will. Diese Differenzie-
rung ist kein Urteil über den Wert des gesamten Men-
sehen, aber eine pädagogische Notwendigkeit.

b) Die «z vozz 4e# jc>&M'4eAtZe# Sc/w-
/era z» e»//*zj/e?2, denn sie leidet nicht unter einem «über-
triebenen Intellektualismus», sondern unter Schülern, die
den Anforderungen dieser Schule nicht gewachsen sind.
Zahlenmässig wird es sich um 20 bis 30 % handeln.

c) Dz'e Pez4rcFz4e (IFerFre/w/e) soll durch den Zuzug
aus der 5e/è««4<zrrcÂiAe ez»e NzVe<zzzper£e.r.rera«g er/<zF-

re«; die heutigen «Versuchsklassen» zeigen ja immer noch
ein falsches Bild, weil die gesetzlichen Grundlagen für die
Entlastung der Sekundärschule fehlen, was sich hier wie
dort ungünstig auswirkt.

d) FzVze Pra/zzzzg ro// 4&er 4ze ZzzZez/zzzzg e«Zjc>&ez4efz,

da anders eine wirklich zuverlässige und unparteiische Be-

urteilung der Leistungsfähigkeit kaum möglich ist.

e) A/.r Zei/paM/fr Vierer Pr»/»zzge» würde mit Vorteil
das letzte Quartal der 6. Klasse gewählt, damit alle Ab-
teilungen der Oberstufe schon auf Schulbeginn gebildet
und dort die Erarbeitung des neuen Pensums sofort in
Angriff genommen werden könnte. Die Schüler könnten
die Prüfungsnervosität, von der sie im ungewohnten Klas-
senverband, im neuen Schulhaus, beim fremden Lehrer oft
befallen werden, im vertrauten Milieu, unter der Fühlung
des wohlbekannten Klassenlehrers ohne Zweifel viel bes-

ser überwinden. Diesem Vorschlag entgegen steht ein Be-
schluss der Reallehrerkonferenz aus dem Jahre 1945. Da-
mais wurde eine allgemeine Prüfung am Ende der 6. Klasse

abgelehnt.

f) Die FerZr#e//»»g 4er Pr4//ragrerge/>ra/rrer müsste
wie die Durchführung der Prüfung in erster Linie in den
Händen des Klassenlehrers (Primarlehrer) liegen. Für die
Beurteilung der Grenz- und Zweifelsfälle stünden ihm je-
doch die das Mitspracherecht geniessenden Mitglieder
einer Prüfungskommission zur Seite, d. h. je ein Vertreter
der Schulabteilungen, welche die Schüler zu übernehmen
haben, als Experten, sowie ein Mitglied der Schulpflege.

g) Die ScF«/p//ege hätte die Anträge der Prüfungs-
kommission entgegenzunehmen und »Fer 4/e Zzzw/ezrzrag

in Sekundär-, Real- oder Abschluss-Schule BercF/zzrz zzz

/krre», wobei es einem Schüler, der in die Sekundärschule
aufgenommen werden könnte, bzw. dessen Eltern natür-
lieh frei stünde, sich für die Realschule zu entscheiden.

h) Dät err/e (gi&zrta/ in der Real- oder in der Sekundär-
schule ist als ßew4/>ra«grzezZ zu werten. Sollte dann fest-

gestellt werden, dass ein Schüler den Anforderungen der
betr. Schule doch nicht gewachsen wäre, könnte er (auf
Grund des ersten Zeugnisses) zurückgewiesen werden, aus
der Sekundärschule in die Realschule, aus der Realschule in
die Abschluss-Schule oder in die 6. Klasse. Es ist klar, dass

solche Rückweisungen nur in Ausnahmefällen vorgenom-
men werden müssten.

i) D/e Z»Zez/«rag «z 4/e A/treF/zz.r.r-.S'cFzz/e ist ein beson-
deres KapiteL Grundsätzlich sollten alle Schüler, welche

— sei es auf Grund der Prüfung am Ende der 6. Klasse
oder nach nichtbestandener Bewährungszeit — weder in
die Sekundärschule noch in die Realschule aufgenommen
werden können, der Abschluss-Schule zugewiesen werden,
sofern sie bereits eine oder mehrere Klassen repetiert
haben. Im andern Falle hätten sie die 6. Klasse zu repe-
tieren. Aufnahme fänden unter Umständen auch Nicht-
repetenten, welche den Besuch der Abschluss-Schule einer
Repetition der 6. Klasse vorziehen. Anderseits sollten die
Schulpflegen aber dazu ermächtigt werden, auf Gesuch
der Eltern in besondern Fällen auch dann, wenn eine frü-
here Repetition die Zuweisung eines Schülers in die Ab-
schluss-Schule bedingen würde, ausnahmsweise die Repe-
tition der 6. Klasse zuzulassen, ihn also mit den Zurück-
gewiesenen gleichzustellen, welche noch nie eine Klasse

repetieren mussten.

k) Dar A»/«izÄzaez>er/<z/&re« wäre im einzelnen nicht
im Gesetz, sondern durch Verordnung des Erziehungs-
rates zu regeln, so dass es allfällig veränderten Verhältnis-
sen leichter angepasst werden könnte.

4. AargerZa/zzrag 4er Pe<4zeFz4e flUerFrcAzz/e;

a) Dem fC/Arzew/eFrefryzZezzz ist hier gegenüber dem
Fachlehrersystem der Vorzug zu geben. Doch sollten die
Bestimmungen hierüber nicht so eng gefasst werden, dass
die Entlastung älterer Lehrer in einzelnen Fächern und
die Rücksichtnahme auf besondere örtliche Verhältnisse
verunmöglicht würden.
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b) Die Koed#£w/z'ow wird aus erzieherischen wie aus
schulorganisatorischen Gründen (z. B. Bildung der Hand-
arbeitsabteilungen) grundsätzlich befürwortet. Geschlech-

tertrennung ist aber selbstverständlich für Fächer wie Tur-
nen und Handarbeit, und für besondere Verhältnisse soll-
ten auch weitergehende Lösungen möglich bleiben, u. a.

für die 2. Klasse der Abschluss-Schule.

c) f7w/erac/&/.rge&fe/e:
Biblische Geschichte und Sittenlehre;
Deutsche Sprache;
Französische Sprache;
Rechnen;
Geometrie und geometrisches Zeichnen;
Naturkunde, Geographie und Geschichte;
Schreiben, Zeichnen und Gesang;
Turnen;
Handarbeit für Knaben und Mädchen;
Hauswirtschaftlicher Unterricht für Mädchen.

Der oè/z'gzz/owzAe Frawz0rf.fc£ww/emc/&/ wird von den
Versuchsklassenlehrern als unabdingbar gewertet. Immer-
hin soll das Fach für das Bestehen der Bewährungszeit
nicht ausschlaggebend sein; es wäre deshalb wohl auch
gut, wenn ganz schwache Fremdsprachschüler vom Be-
such des Französischunterrichtes dispensiert werden könn-
ten.

Dz'c? A/ge&ra sollte, mindestens im Gesetz, nicht er-
wähnt werden. Wie weit die Schüler der Realschule im
Rechenunterricht und in der Geometrie mit allgemeinen
Zahlzeichen vertraut gemacht werden müssen, sollte auf
Grund einer Vereinbarung mit der Gewerbeschule festge-
legt werden.

d) (Me/Fode). Wir müssen eine
reglementarische oder gar gesetzliche Verpflichtung auf
eine bestimmte Methode ablehnen. Jeder Lehrer soll mit
möglichst vielen Methoden vertraut gemacht werden; die
Wahl und die Wandlung der Methode soll aber dem Leh-
rer wie seit jeher persönlich frei stehen.

5. ztegertatewg der A&reddw.r.f-.S'cÄzde

H. AZ/gewzezwer

1. Die Abschluss-Schule umfasst zwei Schuljahre, wo-
von das erste obligatorisch, das zweite fakultativ ist (8.
und 9- Schuljahr).

2. Der Unterricht in der Abschluss-Schule soll den
Schülern den Uebertritt in eine geordnete Tätigkeit er-
leichtern. Der Unterricht ist lebensnah und auf werktäti-
ger Grundlage zu gestalten. Jede Arbeit, vor allem die
Handarbeit, soll exakt und werkgerecht ausgeführt wer-
den. Ausdauer und Beharrlichkeit sind bei allen Arbeiten
zu pflegen. Ziele der Erziehung und des Unterrichtes sind:
Weckung der Arbeitsfreude und Stärkung des Arbeits-
willens, Gewöhnung an Ordnung und Pünktlichkeit, an
Ausdauer und Gewissenhaftigkeit, Schaffung eines posi-
tiven Leistungsgefühles, Pflege und Förderung des Ge-
meinschaftsgedankens.

3. Die Schülerzahl einer Abschlussabteilung darf in der

ersten Klasse 18, in der zweiten 16 nicht übersteigen.
4. In der 1. Klasse ist der Unterricht aus erzieherischen

Gründen nach dem Klassenlehrersystem zu erteilen. In der
2. Klasse richtet sich die Organisation der Abteilungen
nach örtlichen Möglichkeiten und stofflichen Gesichts-

punkten.

B. SpezzeZ/e t/«/ew'c/tt.rzie/e
1. K/Arje: Die Allgemeinbildung soll zu einem ange-

messenen Abschluss gebracht werden. Als Unterrichtsge-
biete wählt der Lehrer Stoffe, die durch ihre Lebensnähe

und Beschaffenheit der Fassungskraft der Schüler entspre-
chen. Der Unterricht erstrebe nicht Vielwissen, sondern
sicheres Können.

2. K/arre: Ihr Ziel ist die Bildung eines zuverlässigen
Arbeitscharakters und die Förderung des Berufsentschei-
des. Die Arbeitsweise soll nach Art und zeitlicher Bean-

spruchung auf das Erwerbsleben vorbereiten. Auf örtliche
Bedürfnisse ist gebührend Rücksicht zu nehmen.

C. Le/&rw»#eZ

Für die Abschlussklassen sollen besondere, der Stufe

angepasste Lehrmittel geschaffen werden. Bis zu ihrer Er-
Stellung können mit Genehmigung der Erziehungsdirek-
tion andere, für die Stufe geeignete Lehrmittel verwendet
werden.

6. Betowdere Fer/w7/»«je /« de» DzwdgewzezVzde»

Die Bildung von Sekundär- und Realschulen sollte
überall möglich sein. Wo die örtlichen Verhältnisse die
Bildung einer selbständigen Abschluss-Schule nicht ge-
statten, ist ein kreisweiser Zusammenschluss anzustreben.
In ausserordentlichen Fällen muss indessen die Gemeinde
durch die Erziehungsdirektion von der Führung einer be-
sondern Abteilung für Abschluss-Schüler entbunden wer-
den können. Die Schüler müssten dann der Realschule zu-
gewiesen werden. Aber selbst dann wären die Abschluss-
Schüler in der Absenzenliste auszuscheiden, und sie müss-

ten auch ein besonderes Zeugnis erhalten, damit eine Ver-
wischung der Grenze zwischen Realschule und Abschluss-
Schule unter allen Umständen vermieden wird.

7. AzwzWjZ »wd Azwid/d«»g der LeFr£r<ï//e /»r die
Oéer.r/»/e

ä) Se/fz/wdzzr/eArer: wie bisher.
b) Fezd/eÄrer; Voraussetzung für die Wählbarkeit als

Reallehrer soll wie für den Sekundarlehrer die Wählbar-
keit als zürcherischer Primarlehrer sein. Für die besondere

Ausbildung sodann müsste mit einer zusätzlichen Studien-
zeit von zwei Jahren gerechnet werden. Dazu käme ein
Fremdsprachaufenthalt, wie er von den Sekundarlehrern
verlangt wird. Die Ausbildung zum Reallehrer hätte fol-
gende Gebiete zu umfassen:

aa) wissenschaftliche Weiterbildung,
bb) besondere methodisch-didaktische Ausbildung,
cc) handwerklich-praktische Ausbildung, welche als

integrierender Bestandteil der gesamten Weiter-
bildung zu betrachten wäre.

c) AFrcF/zm-Le^rer. Nach einer mindestens 3- bis
5 jährigen Praxis als Primarlehrer hätte die zweijährige
Weiterbildung neben der gründlichen handwerklich-prak-
tischen Ausbildung besonders eine möglichst gute heil-
pädagogische Schulung zu gewährleisten.

d) Or/ der A»r£i/dw«g. Aus psychologischen, aber auch

aus praktischen Gründen kann eine Angliederung ans
Oberseminar nicht in Frage kommen.

e) 7» der Z7eèerg<t»gjzei/ müssten Lehrer, die bisher
mit Erfolg an der Oberstufe der Primarschule unterrich-
teten, als Reallehrer von der Realschule übernommen
werden können. Für die Abschluss-Schule wäre eine ana-
loge Regelung zu treffen.

8. U»/erricZ»ri'erp//ie7!/««g «wd Be.ro/dz/wg

Die Lehrkräfte der Oberstufe (Sekundarlehrer, Real-
lehrer und Abschlusslehrer) sind nach Unterrichtsver-
pflichtung und Besoldung gleichzustellen.

9. AZ/gewzeiwej

In Gesetzen sollten nur Grundsätze und allgemeine
Richtlinien festgelegt werden.
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Das bedingt allerdings, dass auch schon sehr weit-
gehend Klarheit darüber besteht, was Verordnungen, Re-
glemente und Lehrpläne enthalten sollen.

Die Volksschulgesetz-Kommission des ZKLV wird
sich deshalb in ihren kommenden Sitzungen mit wesent-
liehen Detailfragen, wie der Ausgestaltung der Lehrpläne,
befassen, und dann die Ergebnisse der neuen Beratungen
in einer zweiten Uebersicht zusammenstellen.

t/uz t/fj" Ärf/z/o/w/w rjAtf«z/fj
71. S7/z»«g, 77. 7U7, 77. 7913,

Eine Delegation des Kantonalvorstandes hat mit dem
Synodalvorstand den Modus für die Vorbereitung der an
der nächsten Synodalversammlung fälligen Ersatzwahl in
den Synodalvorstand besprochen.

Von Kollege A. Müller, Präsident des Lehrervereins
Zürich, ist eine Denkschrift über die Volkswahl der Leli-
rer erschienen. (Siehe «Päd. Beob.» Nr. 9, vom 19. Juni
1953.)

Die Personalverbändekonferenz beschloss, in ihrer Ein-
gäbe an die kantonsrätliche Kommission betreffend Er-
höhung der Teuerungszulagen für die staatlichen Renten-
bezüger an den in ihrer Eingabe vom 27. Mai an die
Finanzdirektion erhobenen Forderungen festzuhalten, mit
Ausnahme von § 2, Abs. 1, worin der geforderte Minimal-
betrag von Fr. 1500.— auf Fr. 1400.— reduziert wird, um
die Relation zu den Prozentzahlen zu wahren. (Der re-
gierungsrätliche Antrag sieht Fr. 1200.— vor.) (Siehe
«Päd. Beob.» Nr. 7 vom 8. Mai 1953.)

Zur Weiterführung der Beratungen über die Teilrevi-
sion des Volksschulgesetzes wird auf den 25. Juni 1953
die Kommission des ZKLV einberufen. Zu dieser Sitzung
sollen ausserdem die sechs Kollegen, die dem Kantonsrat
angehören, der Leiter des Werkjahres in Zürich und die
Vertreter der Synode im Erziehungsrat eingeladen werden.

Der Kantonalvorstand bemüht sich eifrig um die güt-
liehe Beilegung eines Streites zwischen einer Kollegin
und einem Kollegen in einer kleinen Gemeinde des Un-
terlandes.

Finanzdirektion und Verwaltung der Beamtenversiche-
rungskasse halten nachdrücklich an ihrer Auffassung fest,
dass die im Bericht über die 11. Sitzung des Kantonalvor-
Standes erwähnte Lehrerin am 1. Januar 1950 nur freiwil-
liges Mitglied der Witwen- und Waisenstiftung gewesen
sei und deshalb nicht automatisch in die Beamtenversiche-
rungskasse übernommen werden könne. Es komme für sie

nur eine Neuaufnahme mit den reglementarischen Ein-
kaufssummen in Frage. Eine Verzögerung der Aufnahme
bis zum Frühjahr 1953 habe sich ergeben, weil jeder der
3500 Fälle einzeln geprüft worden sei und die Spezialfälle
zurückgestellt werden mussten. Wie weit unter diesen
Umständen der Rekurs an den Regierungsrat Erfolg
haben wird, bleibt fraglich.

74. /#./»«/ 7953,

Die Bemühungen um die Schlichtung des Streites zwi-
sehen der Kollegin und dem Kollegen (siehe Bericht über
die 15. Sitzung) gehen weiter. Es ergeben sich erhebliche
Schwierigkeiten, da bereits der Friedensrichter, das Be-

zirksgericht, die Bezirksschulpflege und die Erziehungs-
direktion angerufen worden sind.

An der Delegiertenversammlung des kantonal-zürche-
rischen Verbandes der Festbesoldeten ist auf Antrag der
Delegiertenversammlung des ZKLV Kollege Alex Zeitz,
Zürich, in den Zentralvorstand des KZVF gewählt worden.

Der Kantonalvorstand begrüsst die Absicht der Redak-
tion der «Schweizerischen Lehrerzeitung», im Verlaufe
des Herbstes in einer Sondernummer der «SLZ» die Pro-
bleme der Reorganisation der Oberstufe zur Sprache zu
bringen und von verschiedenen Seiten besprechen zu
lassen. £r«r;

(Fortsetzung folgt.)

ilr/w/w/Äft t/tT

ErgU«« 3er mm 73. Se/tfe#z7>er 7953
BezzAêc NU«
Zürich 40 542 15 026
Affoltern 897 1 430
Horgen 4 444 3 388
Meilen 2 962 2 046
Hinwil 3 049 3 039
Uster 2 465 2 194
Pfäffikon 1 446 2 000
Winterthur 8 929 6 395
Andelfingen 1 317 1 677
Bülach 2 483 2 450
Dielsdorf 962 1 389
Militärstimmen 80 86

Kanton Zürich 69 576 41 120

Die eindeutige Zustimmung zur Abänderung des Ge-
setzes über die Teuerungszulagen an die Bezüger Staat-
licher Renten und Ruhegehälter erfüllt uns mit freudiger
Genugtuung.

Am 1. Oktober 1950 war das neue Teuerungszulagen-
gesetz zwar angenommen worden, obwohl die Evangeli-
sehe Volkspartei und der Landesring der Unabhängigen
lediglich Stimmfreigabe beschlossen hatten, doch war das

Abstimmungsergebnis in sieben Bezirken negativ. Das
günstige Verhältnis der Ja- zu den Nein-Stimmen (14:10)
war nur dank den (zum Teil starken) Mehrheiten in den
Bezirken Zürich, Horgen, Meilen und Winterthur zu-
standegekommen. Mit Widerständen musste deshalb
auch bei der Abstimmung über die 7?et4j7o« des Teue-
rungszulagengesetzes gerechnet werden.

Nun sind aber am 13. September 1953 für die Er-
höhung der Teuerungszulagen gegenüber je 10 Nein-
Stimmen nicht nur 14, sondern beinahe 17 «Ja» abgege-
ben worden, und den vier oben genannten Bezirken haben
sich drei weitere zugesellt, die ebenfalls annehmende
Mehrheiten aufbrachten, Hinwil und Bülach allerdings
nur mit sehr knappem Ja-Ueberschuss. Verwerfende
Mehrheiten mussten nach wie vor aus den vier ländlichen
Bezirken Affoltern, Pfäffikon, Andelfingen und Dielsdorf
gemeldet werden.

Zusammenfassend können wir feststellen, dass eine
eindrückliche Mehrheit der diesmal von allen politischen
Parteien ausgegebenen Ja-Parole gefolgt ist und in er-
freulicher Aufgeschlossenheit eine Aufbesserung gewährt
hat, auf die vor allem zahlreiche Witwen, aber auch viele
andere Rentenbezüger leider dringend angewiesen sind.

£. 1U.
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